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ANMELDEFORMULAR 
 

 

Die Schule _______________________________________________________________ 
 
nimmt am Wettbewerb „Im Geiste der Billigkeit und Weitherzigkeit…“: 60 Jahre 
Pariser Vertrag teil.  
 

Klasse / Schülergruppe: ____________________________________________ 

Koordinierende Lehrperson: ________________________________________________ 

Kategorie: 

 Biennien  

 Triennien  

 Berufs- und Fachschulen 

 Internetbeiträge (Spezialpreis) 

 Sprachgruppenübergreifende Gruppen bzw. Klassen  
 (In diesem Falle bitte koordinierende Schule angeben!) 

 
 _____________________________________  
 

Anmeldungen erbeten bis zum 30. November 2006 unter der Fax-Nummer 
0471/41 76 49 
 

Einreichung der Arbeiten: bis 31. März 2007 an das  
Deutsche Schulamt, z.Hd. Frau Dr. Mathilde Aspmair, Amba-Alagi-Straße 10, 39100 Bozen 
 

 
Mitteilung laut Artikel 13 des Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196 („Datenschutzkodex“): 
 
Die angeführten Daten werden von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, in ihrer Funktion als Rechtsinhaber 
der Daten, auch in elektronischer Form, für die Rückvergütung der Teilnahmegebühren von 
Fortbildungsveranstaltungen außerhalb Südtirols im Sinne des Rundschreibens des Schulamtsleiters vom 25. Mai 
1999, Nr. 27 („Neuer Leitfaden zur Lehrerfortbildung“) verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der 
Abteilungsdirektor des Deutschen Schulamtes. 
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei 
Verweigerung der Daten kann der vorgebrachte Antrag nicht bearbeitet werden. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 
196/2003 Zugang zu ihren bzw. seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, 
Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 


